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Kreis Lippe 
 
1 18. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 18. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
 

Mittwoch, den 23.01.2013, um 15.30 Uhr 
 

im Haus Berkenkamp, Im Heßkamp 50, 
32791 Lage-Hörste, 

 
statt. 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 32756 Detmold, Felix-
Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
Detmold, 20.12.2012 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Hans-Dieter Wiesemann 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
 
 
 
2 Auflösung des Zweckverbandes Weserrenais-

sance-Museum Schloß Brake 
 
Auf die von der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung 
Detmold im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold, 
ausgegeben am 26. November 2012, Nr. 48 (ABl.  Reg. Dt. 
H 1290, 197. Jahrgang) bekanntgemachte Verfügung vom 
21. Dezember 2011 zur Auflösung des Zweckverbandes 
Weserrenaissance-Museum Schloß Brake wird gem. § 20 
Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 Satz 2 GkG hingewiesen.  
 
Detmold, 07.01.2013 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Beteiligungsverwaltung 
Im Auftrag 
 
 
R. Held 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
3 Lärmaktionsplanung in Bad Salzuflen 
 Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Mit der Richtlinie 2002/49/EG vom 25. Juni 2002 über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Umge-
bungslärmrichtlinie) hat die Europäische Gemeinschaft ein 
Konzept vorgegeben, um schädliche Auswirkungen und 
Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern, zu 
mindern und ihnen vorzubeugen. Die Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, den Umgebungslärm entlang der Hauptver-
kehrswege und in den Ballungsräumen zu kartieren. 
 
Die wesentlichen Aufgaben nach der Umgebungslärmricht-
linie sind: 
• Ermittlung der Belastung durch den Umgebungslärm 

anhand von Lärmkarten  
• Aufstellung von Lärmaktionsplänen mit dem Ziel, den 

Umgebungslärm, soweit erforderlich, zu verhindern 
und zu mindern  

• Information der Öffentlichkeit über Umgebungslärm 
sowie die Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Aktions-
planung 

• Schutz ruhiger Gebiete 
 
Lärmaktionspläne, mit denen Lärmprobleme und 
Lärmauswirkungen geregelt werden, sind nach einem Stu-
fenkonzept aufzustellen. Die  1. Stufe der Lärmaktionspla-
nung wurde im Jahr 2010 abgeschlossen. In der nun lau-
fenden 2. Stufe sind in Bad Salzuflen folgende Straßenab-
schnitte mit einer Belastung von mehr als 3 Millionen Fahr-
zeugen/Jahr kartiert worden: 
  
A 2 gesamter Streckenverlauf im Stadtgebiet  
B 239 gesamter Streckenverlauf im Stadtgebiet  
L 712 Lemgoer Straße/Liemer Straße (von der Ost-

westfalenstraße bis Ortseingang) 
 Wasserfuhr (von der Heldmannstraße bis Wal-

hallastraße) 
 Rudolph-Brandes-Allee/Bahnhofstraße (von 

der Walhallastraße bis Werler Str.) 
 Herforder Straße/Bahnhofstraße (von der 

Werler Straße bis Stadtgrenze) 
L 712n gesamter Streckenverlauf im Stadtgebiet  
L 751 Oerlinghauser Straße  (von der B 239 bis Wül-

ferstraße) 
L 772 Werler Straße (von der B 239 bis Ortseingang 

Salzuflen (Hindenburgstr.)) 
 Brüderstr./Bismarkstr./Extersche Straße 

(Ortseingang Salzuflen bis Flachsheide) 
L 535 Beetstraße/Wüstener Straße (von Walhallast-

raße bis Alte Vlothoer Straße) 
 Walhallastraße (von Beetstraße bis Rudolph-

Brandes-Allee) 
 Lockhauser Straße (von der B 239 bis Ru-

dolph-Brandes-Allee) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
In NRW ist die Lärmkartierung an den Hauptverkehrsstra-
ßen außerhalb der Ballungsräume vom Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV)  durchgeführt 
worden. Die für Bad Salzuflen erarbeiteten Lärmkarten mit 
den dazugehörigen Tabellen liegen in der Zeit vom  
 

21.01.2013 bis 18.02.2013 
 
während der Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Bad 
Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, im Fachdienst Stadt-
planung und Umwelt, 6. Obergeschoß (Flur), öffentlich aus. 
 
Die Lärmkarten mit den dazugehörigen Tabellen können 
auch im Internet unter  
www.bad-salzuflen.de/go/laermschutz eingesehen werden. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen und 
Vorschläge zur Lärmminderung schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den  14. Dezember 2012 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Stadt Blomberg 
 
4 Straßenumbenennung 
 
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt der Stadt Blomberg 
hat in seiner Sitzung am 06.12.2012 gemäß § 4 Absatz 2 
S. 3 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der bisher mit der Straßenbezeichnung 
 

Neuer Weg 
 
versehene Straßenzug wird mit Wirkung vom 01.01.2013 in 
 

Zum Niederntor 
 
umbenannt.“ 
 
Der Umbenennung liegt ein überwiegendes öffentliches 
Interesse zu Grunde. 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Bauen und Umwelt 
der Stadt wird hiermit als Allgemeinverfügung bekanntge-
geben. 
 

Belehrung über den Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Veröffentlichung im Kreisblatt Lippe Klage 
beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 
Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden, schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr – 
ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S.548) erho-
ben werden. (Hinweise zur Klageerhebung in elektroni-
scher Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden 
Sie auf der Homepage des Oberverwaltungsgerichts Nord-
rhein-Westfalen und des Verwaltungsgerichts Minden). 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollten angegeben wer-
den. Der Klage sollen zwei Abschriften beigefügt werden. 
 
Bei schriftlicher oder elektronischer Klageerhebung ist die 
Klagefrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn die Klageerhebung 
noch vor Ablauf dieser Frist beim vorstehend genannten 
Gericht eingegangen ist.  
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines vom Kläger 
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden dem Kläger zugerechnet werden. 
 
32825 Blomberg, den 17.12.2012 
 
 
 (Geise) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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5 Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für den 

Ortsteil Großenmarpe der Stadt Blomberg, 
Teilbereich Grasweg, 
hier: Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 

 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 
19. Dezember 2012 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der z.Zt. gültigen Fassung die Satzung gem. 
§ 34 BauGB für den Ortsteil Großenmarpe beschlossen. 
Die Lage des Satzungsgebietes ist dem beigefügten Über-
sichtsplan zu entnehmen. Mit Vollzug dieser Bekanntma-
chung wird die Aufstellung der Satzung für den Ortsteil 
Großenmarpe der Stadt Blomberg, Teilbereich Grasweg, 
rechtsverbindlich. 
 
Die Satzung liegt einschließlich Erläuterung im Fachbe-
reich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der Stadt Blom-
berg, Marktplatz 2, I. Obergeschoß, 32825 Blomberg, vom 
Tage dieser Bekanntmachung an während der Dienststun-
den zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Jeder-
mann kann Auskunft über den Inhalt der Satzung verlan-
gen. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs.1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs.1 Nr.3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften begründen soll, ist darzu-
legen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs.4 des Baugesetzbuches über die Entschädi-
gungen von durch die Satzung eingetretenen Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
 
 
 
 
 

 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 20. Dezember 2012 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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6 Rechtsverordnung über die Bildung von Schu-

leinzugsbereichen für die Grundschulen der 
Stadt Blomberg vom 27.12.2012 

 
Gemäß § 84 Abs. 1 Schulgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung 
mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung 
am 19.12.2012 folgende Rechtsverordnung beschlossen:  
 

§ 1 
 
Für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Blomberg wer-
den Schuleinzugsbereiche gebildet.  
 

§ 2 
 
Die Schuleinzugsbereiche umfassen folgende Gebiete:  
 
a)  Für die Grundschule am Weinberg: 

Kernstadt Blomberg und der Ortsteil Eschenbruch  
 
b)  Für die Grundschule Großenmarpe: 

Ortsteile Altendonop, Cappel, Dalborn, Donop, 
Großenmarpe, Istrup, Kleinenmarpe und Mossen-
berg-Wöhren  

 
c)  Für die Grundschule Reelkirchen: 

Ortsteile Borkhausen, Brüntrup, Herrentrup, 
Höntrup, Maspe, Reelkirchen, Siebenhöfen, Tin-
trup und Wellentrup 

 
§ 3 

 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01. August 2013 in Kraft 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Rechtsverordnung über die Bildung von 
Schuleinzugsbereichen für die Grundschulen der Stadt 
Blomberg wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Rechtsverordnung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekanntgemacht worden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
 
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 27.12.2012 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Gemeinde Extertal 
 
7 Abstandflächensatzung der Gemeinde Extertal 
 

Präambel 
 
Aufgrund des § 7  der  Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) und in Verbindung 
mit § 6 Abs. 5 Satz 1 und § 86 Abs. 1 Nr. 6 der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 1. März 2000 
(GV. NRW. S 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.12.2011 (GV. NRW. S. 729), in Kraft getreten am 
13. Januar 2012, hat der Rat der Gemeinde Extertal in sei-
ner Sitzung am 20.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich 

 
1. Zur Wahrung der bauhistorischen Bedeutung oder 

sonstigen erhaltenswerten Eigenart des Ortskernes 
Bösingfeld werden für die nachfolgend aufgeführten 
Straßen oder Straßenabschnitte geringere Tiefen der 
Abstandsflächen (H) zu öffentlichen Verkehrsflächen 
festgelegt, sofern Gründe des Brandschutzes, der 
Gewährleistung der Belichtung und Belüftung sowie 
sonstige Belange öffentlicher Ordnung und Sicherheit 
nicht entgegenstehen. 

 
 Von besonderer Bedeutung sind die, die Mittelstraße 

und die Nordstraße verbindenden „Traufgassen“. – 
Hier ergeben sich in der Anwendung der Abstandflä-
chenregelungen der Bauordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Baugenehmigungsverfahren un-
überbrückbare Widersprüche, die einer Regelung auf 
der Sonderermächtigung des Erlasses einer Abstand-
flächensatzung bedürfen. 

 
2. Die Abstandflächensatzung findet auf folgende 

Wegeparzellen (Katasterstand 10. Dezember 2012) 
Anwendung: 

 
- das Grundstück Gemarkung Bösingfeld, Flur 8, 

Flurstück 83 (Wegeparzelle ohne Bezeichnung), 
 
- das Grundstück Gemarkung Bösingfeld, Flur 8, 

Flurstück 78 (Wegeparzelle ohne Bezeichnung), 
 
- das Grundstück Gemarkung Bösingfeld, Flur 8, 

Flurstück 73 (Wegeparzelle ohne Bezeichnung), 
 
- das Grundstück Gemarkung Bösingfeld, Flur 8, 

Flurstück 66 (Wegeparzelle ohne Bezeichnung), 
 
- das Grundstück Gemarkung Bösingfeld, Flur 8, 

Flurstück 60 (Wegeparzelle ohne Bezeichnung). 
 

Die beigefügte Anlage 1 – Kartografische Übersicht -  
ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
Auf die an diese Wegeparzellen angrenzenden 
Grundstücke wird bei der bauordnungsrechtlichen 
Beurteilung von Abstandflächen, eine Abstandfläche 
von 0,00 x H festgesetzt. 

 

 
3. Bei Gebäuden, deren Bauteile Abstandflächen zu 

mehreren Straßenbereichen bzw. sich überschnei-
denden Straßenflächen hervorrufen, gilt der jeweils 
kleinste Reduktionsfaktor der betreffenden Straßen 
bzw. Straßenabschnitte zur Berechnung der Tiefe der 
auf die öffentliche Verkehrsfläche fallenden Abstand-
fläche. 

 
4. Die Regelungen der Bauordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen über das Verhältnis von Abstandflä-
chen und der nachträglichen Bekleidung oder Ver-
blendung von Außenwänden, sowie der nachträgli-
chen Anhebung der Dachhaut, wenn diese Baumaß-
nahme der Verbesserung des Wärmeschutzes dient 
(§ 6 Abs. 14 der Bauordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen), bleibt von dieser Satzung unberührt. 

 
§ 2 

Verhältnis zu Bebauungsplänen 
 
Sofern Bebauungspläne im Geltungsbereich dieser Sat-
zung  von den Vorschriften dieser Satzung abweichende 
Abstandflächenregelungen treffen, so gelten die Abstand-
flächenregelungen dieser Satzung. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer ortsüblichen öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Extertal, den 21.12.2012 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 
 
Anlage: „Kartografische Übersicht“ 
 
Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) für die „Abstandflächensatzung der Gemeinde 
Extertal“ kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf eines 
Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift benannt, die den Mangel ergibt.  

 
Ausfertigung: 
 
Die Satzung „Abstandflächensatzung der Gemeinde Exter-
tal“ wird hiermit ausgefertigt. 
 
Extertal, den 21.12.2012  Siegel 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Inkraftsetzung der „Abstandflächensatzung der Ge-
meinde Extertal“ wird hiermit angeordnet. 
 
Extertal, den 21.12.2012  Siegel 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 
 
Inkraftsetzungvermerk: 
 
Die Beschlussfassung über die „Abstandflächensatzung 
der Gemeinde Extertal“ wurde gemäß § 13 der Hauptsat-
zung der Gemeinde Extertal am [Datum der ortsüblichen 
öffentlichen Bekanntmachung] öffentlich Bekanntgemacht. 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung ist die „Abstandflä-
chensatzung“ rechtskräftig geworden. In der öffentlichen 
Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass ab dem 
Tage der Rechtskraft der Satzung diese bei der Gemeinde 
Extertal, Fachbereich Planen und Bauen, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, zu den Sprechzeiten der Verwaltung einge-
sehen werden und über dessen Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann.  
 
In der öffentlichen Bekanntmachung wurde auf die Mög-
lichkeit der Geltendmachung von Verfahrensmängeln und 
deren Rechtsfolgen und auf das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen hingewiesen. 
 
Extertal, den  Siegel 
 
 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Satzung über die Abfallentsorgung in der Ge-

meinde Extertal vom 20.12.2012 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 
(GV. NRW. 2011, S. 685 ), des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, 
S. 212 ff.), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 
19.06.2002 (BGBl. I 2002, S. 1938 ff., zuletzt geändert 
durch Art. 5 Abs. 23 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kreislaufwirt-schafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012, 
BGBl. I 2012, S. 257), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21. Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV. NRW. S. 863, ber. 975), sowie des § 17 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2353) hat der Rat der Ge-
meinde Extertal in seiner Sitzung vom 25.10.2012 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Vorwort 
 
Aufgrund der §§ 4 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit – GkG – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV NRW S. 621), in Ver-
bindung mit § 6 Abs. 1 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG –) vom 
21. Juni 1988 (GV NRW S. 250), in der jeweils zurzeit gül-
tigen Fassung, haben sich 
 
die Gemeinde Augustdorf, 
die Stadt Bad Salzuflen, 
die Stadt Barntrup, 
die Stadt Blomberg, 
die Stadt Detmold 
die Gemeinde Dörentrup, 
die Gemeinde Extertal, 
die Stadt Horn-Bad Meinberg,  
die Gemeinde Kalletal, 
die Stadt Lage, 
die Stadt Lemgo, 
die Gemeinde Leopoldshöhe, 
die Stadt Lügde, 
die Stadt Oerlinghausen, 
die Stadt Schieder-Schwalenberg, 
die Gemeinde Schlangen und 
der Kreis Lippe  
 
zu einem Abfallentsorgungsverband im Sinne von 
§ 6 Abs. 1 Landesabfallgesetz zusammengeschlossen. Die 
Verbandssatzung vom 30.04.2002 in der derzeit gültigen 
Fassung ist rechtskräftig.  
 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Gemeinde Extertal und der Abfallwirtschaftsverband 
Lippe betreiben die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach 
Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öffentliche 
Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als „kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet 
eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 
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(2) Mit Gründung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe hat 
die Gemeinde Extertal alle abfallwirtschaftlichen Aufgaben, 
gemäß des § 4 der Verbandsatzung vom 30.04.2002 in der 
derzeit gültigen Fassung auf den Verband übertragen. Ab-
fallwirtschaftliche Aufgaben die bei den Mitgliedern verblei-
ben sind in der Anlage 1 der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes festgeschrieben. 
 
(3) Die Gemeinde Extertal wirkt darauf hin, dass bei Veran-
staltungen, die auf Grundstücken oder in öffentlichen Ein-
richtungen der Gemeinde durchgeführt werden, die Maß-
gaben des § 2 LAbfG NRW beachtet und insbesondere 
vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich 
durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeich-
nen. 
 

§ 2 
Abfallentsorgungsleistungen 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch den Abfallwirt-
schaftsverband Lippe umfasst das Einsammeln und Beför-
dern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder 
Müllumschlagstationen des Verbandes, wo sie sortiert, 
verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wieder-
verwertbare Abfälle werden getrennt eingesammelt und 
befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt werden 
können. 
 
(2) Im Einzelnen erbringt der Abfallwirtschaftsverband Lip-
pe gegenüber den Benutzern der kommunalen Abfall-
entsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleis-
tungen:  
 
1. Einsammeln und Befördern von Restmüll gemäß der 

Anlage 1 Nr. 2 zu dieser Satzung, 
 
2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bio-

abfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biolo-
gisch abbaubaren Abfallanteile gemäß der Anlage 1 
Nr. 1 zu dieser Satzung zu verstehen 
(vgl. § 3 Abs. 7 KrWG), 

 
3. Einsammeln und Befördern von Altpapier gemäß der 

Anlage 1 Nr. 3 zu dieser Satzung, soweit es sich nicht 
um Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pap-
pe/Papier/Kar-ton handelt, 

 
4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen / 

Sperrmüll einschließlich getrennter Erfassung von 
Elektro- und Elektronikgeräten nach dem ElektroG und 
§ 16 Abs. 2 dieser Satzung sowie Metallteilen, 

 
5. Betrieb von Annahmestellen für Elektro- und Elektronik-

Altgeräten nach dem ElektroG und § 16 Abs. 2 dieser 
Satzung, 

 
6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Ab-

fällen gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung in stationären 
Sammelstellen und/oder mit Schadstoffmobilen, 

 
7. Information und Beratung über die Vermeidung, Ver-

wertung und Entsorgung von Abfällen, 
 
8. Betrieb von Sammelstellen für sperrige Abfälle, 
 
9. Information und Beratung über die Vermeidung, Ver-

wertung und Entsorgung von Abfällen. 
 

 
(3) Im Einzelnen erbringt die Gemeinde Extertal gegenüber 
den Benutzern der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:  
 
1. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßen-

papierkörben 
 
2. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablage-

rungen auf den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken im Gemeindegebiet, 

 
3. Betreibung einer Annahmestelle für Grünschnitt 

(Baum- und Strauchschnitt), 
 
4. Betreibung einer Annahmestelle für Grünschnitt 

(Grasschnitt), 
 
5. Erteilung von Aufträgen zur Beförderung, Entsorgung 

und Verarbeitung der im Gebiet der Gemeinde Exter-
tal anfallenden Grünabfälle, insbesondere Grün- und 
Gehölzschnitt jeglicher Art aus gemeindlichen An-
lagen, pflanzliche Friedhofsabfälle und private Garten-
abfälle (soweit die Menge die Kapazität der zugeteil-
ten Systemabfallbehälter übersteigt). 

 
(4) Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt 
durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit Ab-
fallgefäßen/-säcken (Restabfall, Bioabfall, Altpapier), durch 
grundstücksbezogene Sammlungen im Holsystem (Sperr-
müll, Elektro- und Elektronikgroßgeräte und Metall) sowie 
durch eine getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb 
der regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfall-
entsorgung (schadstoffhaltige Abfälle, kleine Elektrogeräte) 
Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 2, 4, 10 – 16 die-
ser Satzung geregelt.  
 
(5) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Ein-
weg-Verkaufsverpackungen aus Glas, Papier/Pappe/ Kar-
ton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen der 
privatwirtschaftlichen Dualen Systeme nach § 6 Ver-
packungsverordnung außerhalb der kommunalen Abfallent-
sorgung. Die Dualen Systeme sind formalrechtlich, aber 
nicht kostenmäßig Bestandteil der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung. 
 

§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch den Abfall-
wirtschaftsverband Lippe sind gemäß § 20 Abs. 2 KrWG 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 
 
1. Alle Abfälle, die nicht in der Anlage 1 zu dieser Satzung 

beigefügten Liste aufgeführt sind. Diese Liste ist Be-
stand-teil dieser Satzung. 
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2. Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach 

§ 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei de-
nen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsäch-
lich zur Verfügung stehen und bei denen der Abfallwirt-
schaftsver-band Lippe nicht durch Erfassung als ihm 
übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt 
(§ 20 Abs.2 Satz 1 KrWG): 

 
- Verpackungen im Sinne des § 3 der Verordnung über 

die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsab-
fällen (Verpackungsverordnung - VerpackV) vom 
21.08.1998 in der derzeit gültigen Fassung, soweit für 
Endverbraucher im Sinne des § 3 Abs.11 VerpackV 
nicht Gründe nach § 7 Abs. 4 KrWG einer Rücknahme 
entgegenstehen (tech-nische Möglichkeit, wirtschaftli-
che Zumutbarkeit, Beseiti-gung als umweltverträgliche-
re Lösung); als Rücknahmeein-richtungen außerhalb 
der kommunalen Abfallentsorgungs-einrichtung stehen 
insbesondere zur Verfügung für: 

 
- Altglas (bereitgestellte Depotcontainer getrennt für 

Weißglas und Braun/Grünglas), 
 
- Verpackungen aus Weißblech, Aluminium, Kunststoffen 

und Verbundmaterialien (Abholung in den dafür bereit-
ge-stellten "Gelben Säcken"), jedoch nur soweit es sich 
um Verkaufsverpackungen handelt, die bei einem 
Rücknahme-system gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV lizen-
ziert sind. 

 

3. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen, insbesondere aus In-
dustrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushal-
tungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert 
oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der 
umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem 
Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten 
gewährleistet ist ( § 20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). Bei den 
ausgeschlossenen Abfällen handelt es sich um alle in 
der Abfallverzeichnisverordnung genannten Abfälle, die 
nicht in § 5 Abs. 1 - 5 in Verbindung mit den Anlagen 
1 - 3 in der Abfallsatzung des Kreises Lippe vom 
27.06.2005 in der derzeit gültigen Fassung genannt 
sind. 

 
4. Abfälle aus Haus- und Schrebergärten (Kleingartenab-

fälle), soweit sie nach Art und Menge nicht in den zuge-
lassenen Abfallbehältern und Abfallsäcken (§ 10) ge-
sammelt werden können. 

 
(2) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe kann den Aus-
schluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs. 2 
Satz 3 KrWG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4 

Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 
 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer 
besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des Wohls 
der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen 
(gefährliche Abfälle i. S. d § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. 
§ 48 KRWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) 
werden von dem Abfallwirtschaftsverband Lippe bei den 
von ihm beauftragten stationären Sammelstellen und mobi-
len Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 ge-
nannten Abfällen entsorgt werden können. Gefährliche Ab-
fälle im Sinne des Satzes 1 sind diejenigen Abfälle, die in 
der als Anlage 2 zu dieser Satzung beigefügten Liste ge-
nannt sind. Die Liste ist Bestandteil der Satzung.  
 
(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG 
i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung 
dürfen nur zu den in der Gemeinde Extertal bekannt gege-
benen Terminen an den Sammelstellen und Sammelfahr-
zeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sammelstel-
len und Sammelfahrzeugen werden von dem Abfallwirt-
schaftsverband Lippe bekannt gegeben. 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Exter-
tal liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 
dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde Extertal den 
Anschluss seines Grundstückes an die kommunale Ab-
fallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschluss-recht).  
 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfall-
besitzer im Gebiet der Gemeinde Extertal haben im Rah-
men der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren 
Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen 
(Benutzungsrecht).  
 
(3) Die Gemeinde Extertal kann den Anschluss eines 
Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung versagen, wenn die Abfuhr wegen der Lage des 
Grundstückes oder aus technischen oder betriebswirt-
schaftlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erforderlich sind. 
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§ 6 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Exter-
tal liegenden Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrich-tung anzu-
schließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltun-
gen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschluss-zwang). Der 
Eigentümer eines Grundstückes als An-schlusspflichtiger 
und jeder andere Abfallbesitzer ( z.B. Mieter, Pächter ) auf 
einem an die kommunale Abfallent-sorgung angeschlosse-
nen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 
die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden 
Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus pri-
vaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus 
privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in priva-
ten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung 
anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen 
Grundstücks- oder Gebäude-teilen sowie in anderen ver-
gleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtun-
gen des betreuten Wohnens. 
 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Ab-
fallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, 
sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell genutzt 
werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach 
Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseiti-
gung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG an-
fallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-
Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des 
§ 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. 
Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-Restmüll-
tonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in § 11 Abs. 
3 dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach 
§ 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 
20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, ins-
besondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Ab-
fällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Be-
schaffenheit und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Ab-
fälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen. 
 
Befinden sich auf einem zu Büro-, Verwaltungs- oder Ge-
schäftszwecken bzw. industriell oder gewerblich genutzten 
Grundstücke mehrere Betriebe, ist jeder dieser Betriebe 
verpflichtet Abfallbehälter nach § 10 vorzuhalten. 
 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und 
Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die anderweitig z.B. 
gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haus-
haltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. Ge-
mischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer gemein-
samen Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen 
und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Sied-
lungsabfällen ist auf Antrag möglich.  
 
(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist durch All-
gemeinverfügung der Gemeinde Extertal vom 20.12.2007 
geregelt worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 7 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 
 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
a) soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 2 die-

ser Satzung von der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung ausgeschlossen sind; 

 
b) soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabe-

pflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
§ 25 KrWG unterliegen und der Abfallwirtschaftsver-
band Lippe an deren Rücknahme nicht mitwirkt 
(§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG); 

 
c) soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverant-

wortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückgenommen 
werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder 
Vertreiber durch die zuständige Behörde ein Freistel-
lungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 4 
oder Abs. 6 KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 
d) soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im 

Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 , § 18 KrWG zulässi-
ge, gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemä-
ßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden; 

 
e) soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des 

§ 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige gewerbli-
che Sammlung einer ordnungsgemäßen und schad-
losen Verwertung zugeführt werden. 

 
§ 8 

Ausnahmen und Befreiungen 
vom Anschluss- und Benutzungszwang 

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
 
(1) Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
von der kommunalen Abfallentsorgung werden 
 
a) für von privaten Haushalten zu Wohnzwecken genutzte 
Grundstücke von der Gemeinde Extertal und 
 
b) für alle anderen Grundstücke von der Gemeinde Extertal 
in Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsverband erteilt. 
 
(2) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei Grundstü-
cken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken 
genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, 
dass er/sie nicht nur willens, sondern auch fachlich und 
technisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfal-
lenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und 
schadlos i. S. d. § 7 Abs.3 KrWG auf diesem Grundstück 
selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche o-
der Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Ei-
genverwertung). 
 
Die Gemeinde Extertal stellt auf der Grundlage der Darle-
gungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom An-
schluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 
2. Halbsatz KrWG besteht. 
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(3) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang 
besteht bei Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, 
sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich ge-
nutzt oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfaller-
zeuger/ Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm 
anfallen-den Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen 
beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öf-
fentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Be-
seitigung erfordern. Der Abfallwirtschaftsverband Lippe 
stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Aus-
nahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß 
§ 17 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG besteht. 
 

§ 9 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und 
Befördern durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. b dieser 
Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle 
zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder 
Ablagerns entsprechend der Satzung über die Abfallent-
sorgung im Kreis Lippe vom 27.06.2005 in der derzeit gül-
tigen Fassung zu der vom Kreis angegebenen Sammelstel-
le, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungs-anlage zu 
befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis das 
Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls 
ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Be-
handelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür 
zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder 
befördern zu lassen. 
 

§ 10 
Abfallbehälter/Abfallsäcke und Sammelsysteme 

 
(1) Die Gemeinde Extertal bestimmt nach Maßgabe der 
folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Abfall-
behälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und 
wie die Abfälle voneinander getrennt zu halten sind, sowie 
die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfall-
behälter bzw. Systeme zugelassen: 
 
a) graue Systembehälter für Restmüll mit 60 l, 80 l, 120 l 

und 240 l Nutzinhalt für 4-wöchentlichen Entleerungs-
rhythmus 

b) grüne Systembehälter für kompostierbare Abfälle mit 
60 l, 80 l, 120 l und 240 l Nutzinhalt für 14-tägigen Ent-
leerungsrhythmus 

c) Systembehälter für Restmüll mit 1.100 l Nutzinhalt  
d) blaue Systembehälter für Altpapier mit 120 l und 240 l 

Nutzinhalt und Bündelsammlung in Ausnahmefällen 
e) gelbe Abfallsäcke für Kunststoffe, Metall, Verbundstoffe 

(Verkaufsverpackungen aus Leichtstoffen) der Dualen 
Systeme 

f) Abfallsäcke 70 l entsprechend Abs. 3 
g) Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Grünglas der 

Dualen Systeme 
h) grüne Systembehälter für kompostierbare Abfälle mit 

80 l, 120 l und 240 l Nutzinhalt als Saisontonne für die 
Vegetationszeit Mai bis November eine jeden Jahres für 
14-tägigen Entleerungsrhythmus 

 
Andere als von der Gemeinde Extertal und den Dualen 
Systemen bereitgestellte Behälter sind nicht zugelassen. 
 

 
Ein Anspruch auf Abfuhr mit einer bestimmten Gefäßart 
besteht nicht. In Ausnahmefällen kann die Gemeinde Ex-
tertal auch Abfallbehälter anderer Größe zulassen. 
 
(3) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle (Rest- bzw. 
Biomüll), die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, 
können von der Gemeinde Extertal zugelassene Abfall-
säcke benutzt werden. Sie werden am Abfuhrtag einge-
sammelt, soweit sie neben den zugelassenen Abfall-
behältern bereitgestellt sind. Jeder Abfallerzeuger/Abfall-
besitzer hat bei der Benutzung dieser Abfallsäcke darauf 
zu achten, dass sie entweder nur mit für die Biotonne be-
stimmten Abfällen oder nur mit Reststoffen für die graue 
Tonne gefüllt und entsprechende dem Leerungsrhythmus 
bereitgestellt werden. Es sind die gleichen Trennvor-
schriften wie bei den Systembehältern zu beachten. 
 

§ 11 
Anzahl und Größe 

der Abfallbehälter/Mindestbehältervolumen 
 
(1) Jedes angeschlossene Grundstück erhält mindestens: 
 
a) einen grauen Abfallbehälter für Restmüll, 
b) einen grünen Abfallbehälter für Bioabfälle, 
c) einen blauen Abfallbehälter für Altpapier. 
 
Die Behälter dürfen nur mit den in der Anlage 1 zu dieser 
Satzung genannten Abfällen befüllt werden. 
 
Das erforderliche Behältervolumen richtet sich nach der 
Menge des vierwöchentlich (Restmüll) bzw. vierzehntäglich 
(kompostierbare Abfälle) auf dem Grundstück anfallenden 
Abfalls (mindestens je Person 5 l pro Woche). Der Grund-
stückseigentümer hat ein entsprechendes Behältervolumen 
bei der Gemeinde Extertal zu beantragen. Wird festgestellt, 
dass die vorhandenen Abfallbehälter für die Annahme des 
regelmäßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen und sind 
zusätzliche Abfallbehälter nicht beantragt worden, so ha-
ben die Anschlusspflichtigen nach schriftlicher Aufforde-
rung durch die Gemeinde die erforderlichen Abfallbehälter 
aufzustellen; kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, 
so haben sie die Aufstellung der Abfallbehälter durch die 
Gemeinde zu dulden. 
 
(2) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen wird der Behälterbedarf 
für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Ein-
wohnergleichwerten ermittelt. 
 
Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Gefäßvolumen 
von 5 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.  
 
(3) Einwohnergleichwerte werden durch die Gemeinde Ex-
tertal entsprechend dem von den Betrieben benötigten Be-
darf festgelegt. Die Summe der Einwohnergleichwerte wird 
auf mindestens einen Einwohnergleichwert festgesetzt. Sie 
wird bei Werten ab 0,5 aufgerundet. Dabei entspricht ein 
Einwohnergleichwert einem bereitgestellten Ge-
fäßvolumen von 5 l wöchentlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 15 
 

 

 
(4) Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Abfaller-
zeuger / Abfallbesitzer nachgewiesener Nutzung von Ver-
meidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein geringeres 
Mindest-Gefäßvolumen zugelassen werden. Die Gemeinde 
Extertal legt aufgrund der vorgelegten Nachweise und ggf. 
eigenen Ermittlungen / Erkenntnissen das zur Gewährleis-
tung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Be-
hältervolumen fest. 
 
Einwohnergleichwerte (EWG) werden nach folgenden 
Maßgaben festgesetzt: 
 
Unternehmen/Institution je Platz/ 

Beschäf-
tigten/ 
Bett 

Einwohner-
gleichwert 

a) Krankenhäuser, Kliniken und 
 ähnliche Einrichtungen  
 

 
Je Platz 

 
1 

b) öffentl. Verwaltungen, Geld-institute, 
Verbände, Krankenkassen, Versi-
cherungen, selbstständig Tätige der 
freien Berufe selbständige Handels-  
Industrie- u. Versicherungsvertreter 

 
je 3 

Beschäf-tigte 

 
1 

 
c) Schulen, Kindergärten 
 

 
je 10 
Schü-

ler/Kinder 

 
1 

 
d) Speisewirtschaften, Imbissstuben 

 
je Beschäf-

tigten 

 
4 

 
e) Gaststättenbetriebe, die nur als 

Schankwirtschaft konzessioniert 
sind, Eisdielen 

 
je Beschäf-

tigten 

 
2 

 
f) Beherbergungsbetriebe 

 
je 4 Betten 

 

 
1 

 
g) Lebensmitteleinzel- und Groß-

handel 

 
je Beschäf-

tigten 

 
2 

 
h) sonstige Einzel- u. Großhandel 

 
je Beschäf-

tigten 

 
0,5 

i) Industrie, Handwerk u. übrige 
 Gewerbe 

 
je Beschäf-

tigten 

 
0,5 

j) Campingplätze je Stell-platz 2 

 
(5) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 4 sind alle in ei-
nem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mit-
helfende Familienangehörige) einschließlich Zeitarbeits-
kräfte. Auszubildende gelten nicht als Beschäftigte. Halb-
tagsbeschäftigte werden zu ½ bei der Veranlagung be-
rücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der 
branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei 
der Veranlagung  zu ¼ berücksichtigt. 
 
(6) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten 
Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbe-
reichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß 
gesammelt werden können, wird das sich nach § 11 Abs. 4 
berechnete Behältervolumen zu dem nach § 11 Abs. 2 zur 
Verfügung zu stellende Behältervolumen hinzugerechnet. 
 
 
 
 

 
(7) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungster-
minen festgestellt, dass das bereitgestellte Behältervolu-
men nicht ausreicht, so hat der Grundstückseigentümer die 
Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächst größeren 
Behältervolumen zu dulden (z. B. 120 Liter statt 80 Liter) 
und zu bezahlen. 
 

§ 12 
Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallbehälter/-säcke sind zu den von der Gemein-
de Extertal festgesetzten und bekannt gegebenen Zeiten 
und an den für die Abfuhr geeigneten Stellen (Gehwegkan-
te, Straßenrand) so aufzustellen, dass das Einsammeln 
und der Transport der Abfälle ohne Schwierigkeiten und 
Zeitverlust möglich ist und der Straßenverkehr nicht be-
hindert oder gefährdet wird. Nach der Entleerung sind die 
Abfallbehälter unverzüglich von der Gehwegkante bzw. 
dem Straßenrand zu entfernen. 
 
Gleiches gilt auch für die Abholung des gebündelten bereit-
gestellten Altpapiers aus Haushaltungen. Das gebündelte 
Altpapier darf nicht auf die am gleichen Tag zu leerenden 
Systembehälter gelegt werden. 
 
Im Übrigen darf die Allgemeinheit durch die Aufstellung der 
Abfallbehälter, durch das Altpapier, die gelben Säcke, Bei-
stellsäcke und Sperrmüll weder behindert noch gefährdet 
werden. Die Anweisungen der Beauftragten der Gemeinde 
Extertal über den Standplatz sind zu befolgen. 
 
(2) Für den Fall, dass das Einsammeln und die Beförde-
rung von Abfällen nicht unmittelbar vor dem Grundstück er-
folgen kann (z.B. Baustellen, enge und/oder unzureichend 
befestigte Wege, keine Wendemöglichkeiten, Unfallverhü-
tungsvorschriften), müssen die Abfallbehälter / Abfallsäcke 
dem Entsorgungsfahrzeug entgegen gebracht werden. 
 
(3) Bei der Aufstellung von 1.100 l Großbehältern muss der 
Standplatz zu ebener Erde liegen und eben sein. 
 
(4) Der Standplatz sowie der Transportweg müssen mit ei-
nem ausreichend befestigten Untergrund versehen sein, 
der das Absetzen und den Transport der Behälter aushält. 
Standplatz und Transportweg sind stets sauber und im 
Winter zum Abfuhrtermin schnee- und eisfrei zu halten. 
 
(5) In den Fällen, in denen bei der Wahl von Standplätzen 
eine erhebliche optische Beeinträchtigung des Ortsbildes 
nicht vermieden werden kann, ist der Grundstückseigen-
tümer verpflichtet, durch Anpflanzungen oder durch sonsti-
ge Maßnahmen die optische Beeinträchtigung des Ortsbil-
des auszuschließen. 
 
(6) Im Übrigen sind die jeweils geltenden VDI Richtlinien, 
die baurechtlichen und Unfallverhütungsvorschriften zu be-
achten. Das gilt auch bei der Verwendung von Behälter-
schränken. 
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§ 13 

Benutzung der Abfallbehälter 
 
(1) Die Abfallbehälter nach § 10 Abs. 2 Buchstaben a) u. b) 
und d) bis h) werden der Gemeinde Extertal gestellt und 
unterhalten. Sie sind nicht Eigentum des Benutzers. Sie 
bleiben Eigentum der Gemeinde Extertal bzw. des Abfall-
unternehmers und dürfen vom Besitzer bei einem Woh-
nungswechsel oder Verlegung der Betriebsstätte nicht mit-
genommen werden. Die Abfallbehälter nach § 10 Abs. 2 
Buchst. c) können vom beauftragten Abfuhrunternehmer 
oder Anschlussnehmer gestellt und unterhalten werden. 
 
(2) Die Abfälle müssen in die gestellten Abfallbehälter oder 
die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer entspre-
chend deren Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle 
dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln be-
reitgestellt oder neben die Abfallbehälter oder Depotcon-
tainer gelegt werden.  
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass 
die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zugänglich sind 
und ordnungsgemäß benutzt werden können. 
 
(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle getrennt 
nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Metallen, Kunststoffen, 
Verbundstoffen, Verkaufsverpackungen, Elektro- und Elek-
tronikgeräten, Sperrmüll sowie Restmüll getrennt zu halten 
und wie folgt zur Einsammlung im Rahmen der Abfallent-
sorgung bereitzustellen: 
 
1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die 

bereitgestellten Depotcontainer (Sammel-container) 
einzufüllen. 

 
2. Altpapier ist im blauen Abfallbehälter einzufüllen, der 

auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung 
steht bzw. gebündelt am Tage der Abholung an den für 
die Abfuhr geeigneten Stellen bereitzustellen. 

 
3. Kompostierbare Abfälle aus rottefähigen organischen 

Stoffen (Bioabfälle), die beispielhaft in Anlage 1 zu die-
ser Satzung aufgeführt werden, sind in den grünen Ab-
fallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfall-besitzers zur Verfügung steht und in diesem Ab-
fallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 

 
4. Restentleerte Verkaufsverpackungen aus Metallen, 

Kunststoffen, Verbundstoffen sind in den gelben Sack 
einzufüllen, der dem Abfallbesitzer von dem beauf-
tragten Unternehmen zur Verfügung gestellt wird und in 
diesem zur Abholung bereitzustellen. 

 
5. Elektro- und Elektronikgeräte sind gemäß § 16 getrennt 

zu erfassen und zu entsorgen. 
 
6. Sperrmüll ist gemäß § 16 dieser Satzung getrennt zu 

erfassen und zu entsorgen. 
 
7. Der verbleibende Restmüll ist in den grauen Ab-

fallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers steht und in diesem zur Abholung be-
reitzustellen. 

 
(5) Verstöße gegen die Sortierpflicht des § 13 Abs. 4 ent-
binden die Gemeinde Extertal und den Abfuhrunternehmer 
von der Verpflichtung zur Abfuhr des nicht ordnungsgemäß 
gefüllten Abfallbehälters. 

 
(6) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dür-
fen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel schlie-
ßen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallbehälter ge-
worfen oder daneben gestellt werden. Abfälle dürfen nicht 
in den Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in einer Art 
und Weise verdichtet werden, so dass eine Entleerung am 
Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht 
mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Ent-
leerungsvorgang ausgeschlossen wird. Das maximale 
Höchstgewicht für 120 l-Gefäße beträgt 60 kg und für 240 l-
Gefäße 100 kg. Es ist nicht gestattet, flüssige, gefährliche, 
brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter 
zu füllen oder Abfälle im Abfallbehälter zu verbrennen. 
 
(7) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, 
welche die Abfallbehälter oder das Sammelfahrzeug be-
schädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dür-
fen nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt wer-
den. 
 
(8) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsach-
gemäße Behandlung der Abfallbehälter oder durch Ein-
bringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammel-
fahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften. 
 
(9) Die Benutzer der Abfallbehälter haben die Systemab-
fallbehälter gemäß § 10 Abs. 2 Buchstaben a) und b) auf 
Verlangen der Gemeinde Extertal mit den von ihr ausgege-
benen Kontrollmarken zu versehen. 
 
Es werden nur solche Abfallbehälter entleert, die ordnungs-
gemäß angemeldet und gekennzeichnet sind. Für abhan-
den gekommene Kontrollmarken haftet die Gemeinde Ex-
tertal nicht. Die An- und Abmeldung von Abfallbehältern hat 
bei der Gemeinde Extertal zu erfolgen. Bei Anmeldung 
bzw. Abmeldung von Gefäßen sind diese durch den Grund-
stückseigentümer bzw. einen Bevollmächtigten beim Bau-
hof der Gemeinde Extertal abzuholen bzw. zurückzugeben. 
 
Auf Wunsch kann die Auslieferung, Abholung oder der Um-
tausch der Gefäße durch den beauftragten Transportunter-
nehmer oder Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Exter-
tal nach vorheriger Anmeldung bei der Gemeinde Extertal 
erfolgen. Hierfür wird eine Gebühr gemäß der Gebühren-
satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Exter-
tal erhoben. 
 
(10) Die Gemeinde Extertal sowie der Abfallwirtschaftsver-
band geben die Termine für die Einsammlung verwertbarer 
Stoffe und die Standorte der Annahmestellen / der Depot-
container (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt. 
 
(11) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depot-
container für Altglas nur werktags in der Zeit von 07.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr benutzt 
werden. 
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§ 14 

Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 
 
Auf Antrag der Grundstückeigentümer kann eine Entsor-
gungsgemeinschaft auf einem Grundstück unabhängig von 
der Zahl der Haushalte durch die Gemeinde Extertal zuge-
lassen werden. Im Antrag ist das Kassenzeichen, unter 
dem die Berechnung erfolgen soll, anzugeben. Die Entsor-
gungsgemeinschaft kann für ein Abfallgefäß oder mehrere 
Abfallgefäße zugelassen werden. Die als Entsorgungsge-
meinschaft zugelassenen Haushalte haften gegenüber der 
Gemeinde Extertal im Hinblick auf die zu zahlende Abfall-
entsorgungsgebühr als Gesamtschuldner im Sinne der 
§§ 421 ff. BGB. 
 

§ 15 
Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhan-
denen Abfallbehälter werden wie folgt entleert: 
 
1. der grüne Behälter für die Bioabfälle wird im 2-Wochen-

Rhythmus entleert; 
 
2. der graue Behälter für Restmüll bis 240-l-Nutzinhalt 

wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert; 
 
3. Restmüllbehälter über 240 l-Nutzinhalt werden auf 

Wunsch alternativ 1 x wöchentlich, im 2-Wochen- oder 
im 4-Wochen-Rhythmus entleert; 

 
4. der gelbe Sack wird im 2-Wochen-Rhythmus abgeholt; 
 
5. der blaue Behälter für Altpapier und Bündelsammlung 

wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert; 
 
6. der grüne Behälter für Bioabfälle (Saisonbiotonne) wird 

im 2-Wochen-Rhythmus entleert. 
 
(2) Die Abfuhrtermine und die Termine der Schadstoff-
sammlung werden im Abfuhrkalender bekannt gegeben. 
 

§ 16 
Sperrmüll und Entsorgung 

von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
 
(1) Sperrmüll 
 
1. Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfall-

besitzer im Gebiet der Gemeinde Extertal hat im Rah-
men der §§ 2 - 4 das Recht auf Anforderung, sperrige 
Abfälle (z.B. insbesondere Möbelteile, Teppiche und 
Teppich-böden sowie Bretter), die wegen ihres Umfan-
ges oder ihres Gewichts nicht in den nach dieser Sat-
zung zugelassenen Abfallbehältern eingefüllt werden 
können oder das Ent-leeren der Behälter erschweren 
würden (Sperrmüll), von dem Abfallwirtschaftsverband 
Lippe außerhalb der regel-mäßigen Abfallentsorgung 
gesondert abfahren zu lassen. 

 
2. Die Sperrmüllmenge wird auf 2 m³ pro Jahr begrenzt. 
 
3. Die abzuholenden Sperrmüllteile sind bei der AGA an-

zumelden. 
 
 
 
 

 
4. Bevor eine Abfuhr bei dem zuständigen Unter-nehmen 

beantragt wird, soll überprüft werden, inwieweit eine 
Wiederverwendung des Sperrguts möglich ist (Floh-
märkte, Kleinanzeigen, Online-Tauschbörse beim Kreis 
Lippe). 

 
5. Nicht zum Sperrgut zählen u. a. Kühlgeräte, Elek-

trogroßgeräte, Öfen, Herde, Ölradiatoren, Abfälle aus 
Bautätigkeiten wie Türen, Fenster, Waschbecken, Ver-
täfelungen, außerdem Zaun-, Garten-, Lauben-, Auto-
teile, Alt-reifen und Nachtspeicheröfen. 

 
(2) Elektro- und Elektronikgeräte/Metallteile 
 

a) Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt von 
übrigem Siedlungsabfall zu erfassen. Die Entsor-
gung über den Restabfallbehälter ist auch bei 
Elektrokleingeräten nicht zulässig. 

 
b) Elektro- und Elektronikgroßgeräte und Metallteile 

können bei der AGA zur Abholung angemeldet 
werden. 

 
c) Elektro- und Elektronikgeräte können direkt bei 

folgenden Annahmestellen abgegeben werden: 
 
d) AGA gGmbH, Orbker Str. 75, 32758 Detmold 
e) ABG Lippe mbH: 
f) Kompostwerk Lemgo, Zur Maibolte 200, 32657 

Lemgo 
g) Deponie Hellsiek, Barntruper Str. 15, 32760 Det-

mold 
h) Kleine Elektrogeräte können auch bei der mobilen 

Schadstoffsammlung abgegeben werden. 
i) Nach § 9 Abs. 9 ElektroG ist die Erfassung defek-

ter Elektro- und Elektronikaltgeräte ausschließlich 
durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, 
Hersteller und Vertreiber durchzuführen. Die Ab-
gabe an einen gewerblichen Sammler ist nicht zu-
lässig. 

 
(3) Für die Bereitstellung von Sperrmüll- und Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten gilt § 12 dieser Satzung entspre-
chend. 

 
§ 17 

Grünschnitt-Annahmestellen 
 
Die Gemeinde Extertal bietet im Rahmen ihrer Leistungs-
fähigkeit an, Grünschnitt getrennt nach Baum-, Strauch- 
und Heckenschnitt und Rasenschnitt aus privaten Haushal-
ten an zwei dafür vorgesehenen gemeindlichen Annahme-
stellen kostenpflichtig anzuliefern. Die Grünabfälle können 
zu den bekannt gegebenen Zeiten angeliefert werden. Wei-
tere Einzelheiten sind der Anlage 3 zu dieser Satzung zu 
entnehmen. 
 

§ 18 
Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde Extertal 
den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraussichtliche 
Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden 
Personen sowie jede wesentliche Veränderung der an-
fallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf den Grundstück 
wohnenden Personenzahl unverzüglich anzumelden. 
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(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl 
der bisherige als auch der neue Eigentümer verpflichtet, 
die Gemeinde Extertal unverzüglich zu benachrichtigen.  
 

§ 19 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte 
oder der Abfallbesitzer/ Abfallerzeuger sind verpflichtet, 
über § 18 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere 
die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Ar-
beitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Beher-
bergungsunternehmen. 
 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf 
denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind nach 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von 
Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten 
des Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur 
Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung 
von Abfällen zu dulden. 
 
(3) Den Bediensteten und Beauftragten des Abfallwirt-
schaftsverbandes / der Gemeinde Extertal ist zur Prüfung, 
ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, im Rah-
men des § 19 Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grund-
stücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung An-
schluss- und Benutzungszwang besteht. Etwa vorhandene 
Sammelstellen für Abfälle auf den Grundstücken müssen 
zu diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. Dabei ist der 
Zutritt insbesondere dort zu gewähren, wo Abfälle anfallen. 
Das Betretungsrecht schließt insbesondere die Über-
wachung und Kontrolle der ordnungsgemäßen und schad-
losen Eigenverwertung von Abfällen auf den Grundstücken 
privater Haushaltungen ein, soweit die Gemeinde Extertal 
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die Über-
wachung und Kontrolle im Einzelfall als erforderlich an-
sieht. 
 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 
 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Ge-
meinde Extertal ausgestellten Dienstausweis auszuwei-
sen. 
 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 
14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit durch § 19 Abs. 1 
Satz 3 KrWG eingeschränkt. 
 

§ 20 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die dem Abfallwirtschaftsverband Lippe ob-
liegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschrän-
kungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von 
Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten, 
höhere Gewalt oder behördlichen Verfügungen, werden die 
erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich nachge-
holt. 
 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Er-
mäßigung der Gebühren oder auf Schadensersatz. 
 
 
 
 
 

 
§ 21 

Benutzung 
der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung/ 

Anfall der Abfälle 
 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn dem Anschluss- 
und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer 
ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt wor-
den sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig 
vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung bereitge-
stellt werden und das an die kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfall-
fahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse ange-
fahren wird. 
 
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als an-
gefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfallbegriffs ge-
mäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 
 
(3) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe ist nicht verpflichtet, 
im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu las-
sen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als 
Fundsachen behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Ab-
holung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen oder wegzu-
nehmen. 
 

§ 22 
Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe und der Ge-
meinde Extertal und die sonstige Erfüllung abfallwirtschaft-
licher Aufgaben durch den Abfallwirtschaftsverband und 
der Gemeinde Extertal werden Abfallentsorgungsgebühren 
nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung 
für die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung der Ge-
meinde Extertal erhoben. 
 

§ 23 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsge-
setzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz ei-
nes Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstücks-
eigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht da-
durch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Be-
nutzungspflichtige vorhanden sind. 
 

§ 24 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
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§ 25 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht ge-
troffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem 
er  
 
a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle dem 

Abfallwirtschaftsverband Lippe zum Einsammeln oder 
Befördern überlässt; 

 
b) überlassungspflichtige Abfälle dem Abfallwirt-

schaftsverband Lippe nicht überlässt oder von der Ge-
mein-de Extertal bestimmte Abfallbehälter und Abfall-
säcke zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt und da-
mit dem An-schluss- und Benutzungszwang in § 6 zu-
wider handelt; 

 
c) die von der Gemeinde Extertal zugelassenen Ab-

fallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfällen 
nicht benutzt (§ 10); 

 
d) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Ab-

fallsäcke entgegen § 2 Abs. 3 sowie § 13 Abs. 2, 4 -7 
dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt; 

 
e) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in 

§ 13 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 6 und Abs. 7 dieser Satzung 
befüllt; 

 
f) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche 

Veränderungen des Abfalls gemäß § 18 dieser Sat-
zung nicht unverzüglich anmeldet; 

 
g) anfallende Abfälle entgegen § 21 Abs. 2 i.V.m § 21 Abs. 

4 dieser Satzung unbefugt durchsucht oder weg-nimmt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
50.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 LAbfG NRW geahndet wer-
den, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür 
eine höhere Geldbuße vorsehen. 
 

§ 26 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Gemeinde Extertal vom 15.12.2006 außer Kraft. 
 
Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Extertal 
 
1. Zugelassene Abfälle für die Bioabfalltonne (grüne 
Tonne) z. B.: 
biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische Ab-
fälle aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbe-
reichen soweit sie nach der Art, Menge und Beschaffenheit 
mit Bioabfällen aus privaten Haushaltungen entsorgt wer-
den können, insbesondere z.B. Obst- und Gemüseabfälle, 
Teeblätter, Kaffeefilter, Nussschalen, kleine Mengen kaltes 
Friteusenfett, Küchenkrepp (kleine Mengen), Gartenabfälle 
wie Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und 
Baumastschnitt bis zu einem Durchmesser von max. 4 cm, 
Rasenschnitt, Unkraut, Speisereste und Knochen nur aus 
privaten Haushalten 
 
 

 
Nicht aufgeführte Abfälle sind nicht zugelassen. Hierzu 
gehören z. B.: 
behandeltes Holz, sperriger Baum-, Astschnitt und Wur-
zeln, kompostierbare Biomüllbeutel, sämtliche nicht kom-
postierbaren Abfälle wie Restmüll, Kunststoffe, Metalle, 
nicht entleerte Verpackungen, Glas etc. sowie Küchen- und 
Speisereste, die nicht in privaten Haushalten angefallen 
sind. Schadstoffe 
 
2. Zugelassene Abfälle für die Restmülltonne (graue 
Tonne): 
 
Insbesondere nicht verwertbare Abfälle, wie z. B. Kehricht, 
kalte Asche, Schaumstoff, Porzellan und Steingut, Hy-
gieneartikel, Spiegel, Fensterglas, kleine Stücke behan-
deltes Holz, Tapeten, Gummiprodukte, Kerzenstummel, 
Zigarettenkippen, Putzlappen, Schreibartikel wie Stifte u. 
ä., Rasierklingen etc. 
 
nicht zugelassen sind: 
 
z.B. heiße Asche, schlammige und flüssige Abfälle, Schad-
stoffe u. a. Energiesparlampen, Elektro- und Elektronikalt-
geräte, sperrige Gegenstände, Bauschutt. 
 
3. Zugelassene Abfälle für die Papiertonne (blaue Ton-
ne) 
Sämtliche Papier- und Pappabfälle wie insbesondere Zeit-
schriften, Kataloge, benutztes Büro- und Schulpapier, un-
beschichtete Pappverpackungen, Kartons 
 
nicht zugelassen sind: 
z. B. Tapeten, Kohlepapier  
 
Grundsätzlich gilt: 
 
Keine sperrigen Abfälle oder Steine in die Abfallbehälter, 
sie können die Behälter und Sammelfahrzeuge beschädi-
gen. Für Schäden durch eine unsachgemäße Behandlung 
oder die Entsorgung nicht zugelassener Stoffe und Gegen-
stände kann der Nutzer haftbar gemacht werden. 
 
Anlage 2 zur Abfallentsorgung der Gemeinde Extertal 
gemäß § 4 Abs. 1 zu dieser Satzung 
 
Schadstoffsammlung 
 
Insbesondere gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten 
sowie Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben wie z.B. Pflanzenschutz-
mittel, Spraydosen mit schädlichen Restinhalten, Leucht-
stoffröhren, Energiesparlampen, Medikamente, Farben, 
Lacke, Pinselreiniger 
 
Anlage 3 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Extertal 
 
Grünschnittannahmestellen im Gebiet der Gemeinde Exter-
tal 
 
1. Auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage, hinter der 
Lippischen Hauptgenossenschaft AG, Bruchstraße 25, 
32699 Extertal, wird angenommen: 
 
• Strauch- Hecken- und Baumschnitt (mit max. 10 cm 

Durchmesser bzw. max. 1,20 m Länge) 
• Pflanzenreste, Gartenabfälle 
 



20 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Von der Annahme sind ausgeschlossen: 
 
• Laub 
• Rasenschnitt 
• bereits verfaulte, wässrige Materialien 
• mit Müll oder Fremdstoffen (z. B. Kunststoffen) verun-

reinigte Materialien 
• Essensreste und Küchenabfälle 
 
2. Auf dem Hof „Mester“, Schneppel 1, 32699 Extertal, wird 
angenommen: 
 
• Rasenschnitt 
• Laub 
 
Von der Annahme sind ausgeschlossen: 
• alle anderen pflanzlichen und sonstigen Abfälle 
 
Für beide Annahmestellen gilt, dass Transportbehälter wie 
Säcke, Kisten, Eimer, Körbe usw. nach Leerung durch den 
Anlieferer wieder zurückzunehmen sind. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Extertal wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde Extertal vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Extertal, den 20. Dezember 2012 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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9 Hebesatzsatzung über die Festsetzung der Re-

alsteuerhebesätze der Gemeinde Extertal für 
die Haushaltsjahre 2013 ff. vom 
03. Januar 2013 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 
(GV.NRW. S. 474)in Verbindung mit § 25 Grundsteuerge-
setz in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Grund-
steuerrechts vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 956), zuletzt 
geändert durch Artikel 38 G des Gesetzes vom 
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794, 2844) und des 
§ 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 07. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2592), hat der Rat der Gemeinde 
Extertal in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende 
Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haus-
haltsjahre 2013 ff. wie folgt festgesetzt: 
 
1.) Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (Grundsteuer A) 230 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 455 v.H. 
2.) Gewerbesteuer 450 v.H. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Hebesatzsatzung über die Festsetzung 
der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Extertal für die 
Haushaltsjahre 2013 ff. wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be- 

kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge- 

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor- 
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
Mangel ergibt. 

 
32699 Extertal, den 03. Januar 2013  
 
 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
10 1. Änderung des Bebauungsplanes M 27 

„Berggarten / Schanzenberg“ im Stt. Bad 
Meinberg 
hier: Inkrafttreten 

 
Der o.g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 06.12.2012 gem. § 10 des 
Baugesetzbuches als Satzung beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird dieser Beschluss hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes M 27 „Berggarten / Schanzenberg“ 
rechtsverbindlich. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Der Änderungsbebauungsplan (Planzeichnung mit textli-
chen Festsetzungen) und die Begründung werden beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 
2. Obergeschoss) während der allgemeinen Öffnungszei-
ten auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereit gehalten; über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Form- und Verfah-
rensvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 3 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 20.12.2012 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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11 3. Änderung und Teilaufhebung des Bebau-

ungsplanes H 2 „In den Kämpen“, Stt, Horn 
hier: Inkrafttreten 

 
Der o.g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 06.12.2012 gem. § 10 des 
Baugesetzbuches als Satzung beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird dieser Beschluss hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung 
und Teilaufhebung des Bebauungsplanes H 2 „In den 
Kämpen“ rechtsverbindlich. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Der Änderungsbebauungsplan (Planzeichnung mit textli-
chen Festsetzungen) und die Begründung werden beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 
2. Obergeschoss) während der allgemeinen Öffnungszei-
ten auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereit gehalten; über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Form- und Verfah-
rensvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 3 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Durch diesen Änderungsbebauungsplan wird der bisherige 
Bebauungsplan H 2 teilweise aufgehoben und für den ver-
bleibenden Geltungsbereich vollständig überplant. Mit In-
krafttreten dieses Änderungsbebauungsplanes treten der 
Bebauungsplan H 2, rechtskräftig seit 08.08.1969, und die 
1. und 2. Änderung des Bebauungsplanes H 2, rechtskräf-
tig seit 25.04.1981 bzw. 10.01.1996, folglich außer Kraft. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 20.12.2012 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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12 1. Änderung / Gesamtüberarbeitung des Be-

bauungs-planes H 13 A „Erweiterung Püngels-
berg“, Stt. Horn 
hier: Inkrafttreten 

 
Der o.g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 06.12.2012 gem. § 10 des 
Baugesetzbuches als Satzung beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird dieser Beschluss hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes H 13 A „Erweiterung Püngelsberg“ 
rechtsverbindlich. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Der Änderungsbebauungsplan (Planzeichnung mit textli-
chen Festsetzungen) und die Begründung werden beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 
2. Obergeschoss) während der allgemeinen Öffnungszei-
ten auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereit gehalten; über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Form- und Verfah-
rensvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 3 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Durch diesen Änderungsbebauungsplan wird der bisherige 
Bebauungsplan H 13 A vollständig überplant. Mit Inkrafttre-
ten dieses Änderungsbebauungsplanes tritt der Bebau-
ungsplan H 13 A, rechtskräftig seit 12.01.1982, folglich au-
ßer Kraft. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 20.12.2012 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Stadt Lage 
 
13 Teilaufhebung des Bebauungsplanes G 204 

„Freibadstraße“ der Stadt Lage im Ortsteil 
Hörste  

 
 a) Beschluss der Teilaufhebung 
 b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit 
 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
a) Beschluss der Teilaufhebung 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
22.03.2012 gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 4 BauGB i.V.m. 
§ 1 Abs.8 BauGB die Teilaufhebung des o.g. Bebauungs-
plans beschlossen und die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange angeordnet. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
im Maßstab 1:5000 mit einer schwarz unterbrochenen Linie 
eingegrenzt. Für die genaue Umgrenzung ist die Grenzein-
tragung im ausliegenden Plan maßgeblich. 
 
b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit 
 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gemäß 
§ 3 Abs.1 BauGB bekannt gemacht, dass der o.g. Vorent-
wurf zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes sowie die 
Begründung mit folgenden umweltbezogenen Informatio-
nen: 
 

- Umweltbericht 
- Artenschutzrechtliche Prüfung 

 
In der Zeit vom  14.01.2013 bis einschließlich 11.02.2013 
 
während der Dienststunden im Fachteam Planen der Stadt 
Lage, Rathaus III, 32791 Lage, Lange Straße 67, 2. Ober-
geschoss, Zimmer 204, zur Einsichtnahme bereit liegt. 
 
Während der o.a. Frist hat gemäß § 3 Abs.1 BauGB jeder 
die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke und die wesentlichen Auswirkungen der Teilaufhebung 
zu informieren. Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf 
unter 
http://www2.lage.de/Bauen-und-Wirtschaft/Entwickeln-
und-Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung im In-
ternet eingesehen werden.  
 
Stellungnahmen zu dem Entwurf können schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der vorgenannten Ausle-
gungsstelle vorgebracht werden. Informationsmaterial wird 
den Interessenten zur Verfügung gestellt.  
 
Lage, 19. Dezember 2012  
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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14 Bekanntmachung des Beschlusses des Rates 

der Stadt Lage über den Jahresabschluss 2011 
und die Entlastung des Bürgermeisters 

 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
13.12.2012 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, über 
die Behandlung des Jahresergebnisses beschlossen und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt (§ 96 Abs. 1 
GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Lage wurde dem 
Kreis Lippe gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 
19.12.2011 angezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2011 werden wie folgt bekannt gemacht: 

 
Bilanzsumme zum 31.12.2011  227.473.497,97 € 
 
Gesamtergebnisrechnung: 
Jahresüberschuss  1.855.322,57 € 
 
Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zuge-
führt. 
 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 14.12.2012 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 bei der 
Stadt Lage, Bergstraße 6, Zimmer 406 (City-Center 1. OG), 
- Fachteam Finanzbuchhaltung- während der Dienststun-
den öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2011 ist nachstehend abge-
druckt. 
 
Aktiva zum 31.12.2011  

   

1. Anlagevermögen  

1.1. Immaterielle Vermögensgegen-
stände 

110.619,00 

1.2. Sachanlagen  

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 

1.2.1.1. Grünflächen 9.355.955,25 

1.2.1.2. Ackerland 834.349,00 

1.2.1.3. Wald, Forsten 815.791,00 

1.2.1.4. Sonst. unbebaute Grundstücke 6.952.817,44 

1.2.2. Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 

1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinricht. 4.899.629,00 

1.2.2.2. Schulen 60.793.806,00 

1.2.2.3. Wohnbauten 47.338,00 

 
 
 
 

 
1.2.2.4. Sonstige Dienst- , Geschäfts und 

Betriebsgebäude 
19.740.103,00 

1.2.3. Infrastrukturvermögen  

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastruk-
turvermögens 

12.510.706,56 

1.2.3.2. Brücken und Tunnel 649.004,07 

1.2.3.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
und Verkehrslenkungsanlagen 

56.622.772,79 

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und 
Boden 

106.016,00 

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenk-
mäler 

17,00 

1.2.6. Maschinen und technische An-
lagen, Fahrzeuge 

3.902.662,00 

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 

5.198.350,00 

1.2.8. Geleistete Anzahlungen und An-
lagen im Bau 

533.682,00 

1.3. Finanzanlagen  

1.3.1. Anteile an verbundenen Unter-
nehmen 

6.202.000,00 

1.3.2. Beteiligungen 3,00 

1.3.3. Sondervermögen 25.931.868,00 

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermö-
gens 

235.226,13 

1.3.5. Ausleihungen 306.458,56 

2. Umlaufvermögen  

2.1. Vorräte  

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
Waren 

67.539,65 

2.1.2. Grundstücke zur Vermarktung 4.087.825,43 

   

2.2. Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände 

 

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderun-
gen und Forderungen aus 
Transferleistungen 

 

2.2.1.1. Gebühren 94.947,02 

2.2.1.2. Beiträge 53.209,21 

2.2.1.3. Steuern 736.276,50 

2.2.1.4. Forderungen aus Transferleis-
tungen 

362.685,70 

2.2.1.5. Sonst. öffentlich-rechtliche For-
derungen 

661.295,29 

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen  

2.2.2.1. gg. dem privaten Bereich 513.238,53 

2.2.2.2. gg. dem öffentlichen Bereich  
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2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstän-

de 
3.942.794,24 

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermö-
gens 

 

2.4. Liquide Mittel 498.549,22 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 705.963,38 

   

  227.473.497,97 

Passiva  

1. Eigenkapital  

1.1. Allgemeine Rücklage 24.464.763,43 

1.2. Deckungsrücklage  101.319,42 

1.3. Ausgleichsrücklage 3.454.275,54 

1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehl-
betrag 

1.855.322,57 

2. Sonderposten  

2.1. für Zuwendungen 45.177.365,45 

2.2. für Beiträge 28.976.056,04 

2.3. für den Gebührenausgleich 14.185,67 

2.4. Sonstige Sonderposten  

3. Rückstellungen  

3.1. Pensionsrückstellungen 33.690.239,00 

3.2. Rückstellungen für Deponien 
und Altlasten 

51.000,00 

3.3. Instandhaltungsrückstellungen 5.151.438,03 

3.4. Sonstige Rückstellungen 4.522.600,55 

4. Verbindlichkeiten  

4.1. Anleihen  

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 

 

 vom öffentlichen Bereich 35.292.910,27 

 vom privaten Kreditmarkt 7.678.083,81 

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 

21.346.298,84 

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgän-
gen, die Kreditaufnahmen 
gleichkommen 

7.296.690,25 

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 

1.181.184,40 

4.6. Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen 

278.177,25 

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.245.275,15 

5. Passive Rechnungsabgren-
zungsposten 

5.696.312,30 

  227.473.497,97 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 96 Absatz 2 Ge-
meindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmachung vom 14.07.1994; GV NW S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 21.12.2012 
 
Stadt Lage  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
15 Öffentliche Bekanntmachung der Widmung der 

Straße „Torkamp“ in Lemgo 
 

I. 
 
1. Nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche wurde end-

gültig ausgebaut: 
 

„Torkamp“ 
Gemarkung Lemgo, Flur 49, 

Flurstücke 128 (teilweise), 296 (teilweise), 
297 (teilweise), 478, 581, 582, 583 und 584 

(siehe auch anliegender Lageplan) 
 
2. Die vorgenannte Verkehrsfläche ist mit sofortiger Wir-

kung für den öffentlichen Verkehr gem. § 6 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der derzeit gültigen Form 
gewidmet. 

 
3. Die vorgenannte Straße wird nach ihrer Verkehrsbe-

deutung in die Straßengruppe einer Gemeindestraße 
eingestuft. 

 
4. Baulastträger dieser öffentlichen Straße ist die Stadt 

Lemgo. 
 

II. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen - ERVVO VG/FG einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht 
eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol-
len ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden dem jeweiligen 
Kläger zugerechnet werden. 
 
Lemgo, 17.12.2012 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
- Tiefbauamt - 
 
AZ: 60 21 00 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Gemeinde Schlangen 
 
16 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 1 der 

Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen Fich-
tenweg, bei beidseitiger Bebauung des Fich-
tenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, Bir-
kenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der 
Schützenstraße – im Ortsteil Schlangen  

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2012 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
a) 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die Einleitung des 
Verfahrens zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 1 
der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen Fichtenweg, 
bei beidseitiger Bebauung des Fichtenweges, südlicher 
Gemarkungsgrenze, Birkenweg, der Straße „Am Stellber-
ge“ und der Schützenstraße – im Ortsteil Schlangen, ge-
mäß § 2 (1) BauGB beschlossen. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat beschlossen, das 
beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB anzuwenden. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 
(GV NRW S. 271) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
b) 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die 8. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 1 mit Begründung als Vor-
entwurf und ordnet die Durchführung der Öffentlichkeitsbe-
teiligung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
auf der Grundlage dieses Vorentwurfs an. 
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekanntgemacht, dass der Vorentwurf der 8. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde Schlan-
gen – Gebiet  zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger Be-
bauung des Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, 
Birkenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der Schützen-
straße – im Ortsteil Schlangen, in der Zeit vom 
 

21. Januar 2013 bis einschließlich 21. Februar 2013 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 
8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde Schlan-
gen, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 17. Dezember 2012 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Urlich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 

der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen 
der L 937, der Haustenbecker Straße und der 
Kellnerstraße – im Ortsteil Oesterholz-
Haustenbeck 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2012 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
a) 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die Einleitung des 
Verfahrens zur 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. Oe.-
H. 2 der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen der 
L 937, der Haustenbecker Straße und der Kellnerstraße – 
im Ortsteil Oesterholz-Haustenbeck gemäß § 2 (1) BauGB 
beschlossen. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat beschlossen, das 
beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB anzuwenden. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. September 2012 (GV NRW S. 436) ortsüblich bekannt 
gemacht. 

 



36 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
b) 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die 5. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 mit Begründung als Vorent-
wurf beschlossen und ordnet die Durchführung der Öffent-
lichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und 
§ 4 (1) BauGB auf der Grundlage dieses Vorentwurfs an. 
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekanntgemacht, dass der Vorentwurf der 5. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 der Gemeinde 
Schlangen – Gebiet zwischen der L 937, der Haustenbe-
cker Straße und der Kellnerstraße – im Ortsteil Oesterholz-
Haustenbeck, in der Zeit vom 
 

21. Januar 2013 bis einschließlich 21. Februar 2013 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 
8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 17. Dezember 2012 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Urlich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Bebauungsplan Nr. S 3.2 der Gemeinde 

Schlangen, Gebiet zwischen Detmolder Straße, 
Kohlstädter Straße, Parkstraße und Rosen-
straße / Querweg im OT Schlangen (Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. S 3) 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2012 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. 
Der Bebauungsplan Nr. S 3.2 „Lünings Hof“ (Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. S 3) ist gemäß § 2 (1) Satz 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) aufzustellen. Für die genauen Grenzen 
des Änderungsgebietes ist die im Abgrenzungsplan vorge-
nommene Umrandung verbindlich. 
2. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. S 3.2 „Lünings 
Hof“ (Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 3) soll als be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB („Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung“) durchgeführt werden. 
3. 
Der Bebauungsplan Nr. S 3.2 „Lünings Hof“ (Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. S 3) wird mit Text und Begründung 
gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) als Entwurf beschlos-
sen. 
4. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes ist mit Text und Be-
gründung für die Dauer eines Monats gemäß 
§ 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen. Die Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgt gemäß § 4 (2) BauGB parallel zur Offenlage. 
5. 
Der Beschluss zur Einleitung des Änderungsverfahrens ist 
gemäß § 2 (1) Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist gemäß § 13a BauGB darauf hinzuweisen, 
dass die Aufstellung im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
erfolgt.  
Der Aufstellungsbeschluss / Entwurfsbeschluss ist gem. 
§ 2 (1) BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
In der Ausführung der vorstehenden Beschlüsse wird hier-
mit bekanntgemacht, dass der Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. S 3.2 der Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen 
Detmolder Straße, Kohlstädter Straße, Parkstraße und Ro-
senstraße / Querweg im OT Schlangen, in der Zeit vom 
 

21. Januar 2013 bis einschl. 21. Februar 2013 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 
8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
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Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde Schlan-
gen, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 18.12.2012 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
 

Übersichtsplan des Bebauungsplanes Nr. S 3.2 der Ge-
meinde Schlangen, Gebiet zwischen Detmolder Straße, 
Kohlstädter Straße, Parkstraße und Rosenstraße / Quer-
weg im OT Schlangen (Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. S 3) 
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Landesverband Lippe 
 
19 10. Sitzung der Verbandsversammlung des 

Landesverbandes Lippe, in der 15. Wahlperio-
de 2009 – 2014, am 16.01.2013 um 15:00 Uhr in 
der Schlossstraße 18, 32657 Lemgo 

 
Tagesordnung 
  

A. Öffentlicher Teil 
 
1.   Niederschrift über die 9. Sitzung des Ausschusses 

- öffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode der Ver-
bandsversammlung  am 28.11.2012 

  
 2.   Anfragen von Ausschussmitgliedern; 
  
 3.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 4.   2. Lesung des Entwurfs der Haushaltssatzung des 

Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 
2013  - Einzelpläne 1 und 3, Stellenplan  

  
B. Nichtöffentlicher Teil 
 

 5.   Niederschrift über die 9. Sitzung des Ausschusses 
- nichtöffentlicher Teil -in der 15. Wahlperiode der 
Verbandsversammlung am 28.11.2012 

  
 6.   Anfragen von Ausschussmitgliedern; 
  
 7.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 8.   Personalangelegenheiten 
  
 9.   Haushaltsrestrukturierung Landesverband Lippe 

 
Kr.Bl. Lippe 10.01.2013 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,72 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


